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Einleitung

Stalking – das ist ein Thema, das in der Psychologie keinesfalls neu oder
eine Modeerscheinung ist. Dennoch hat es erst in jüngster Vergangenheit
in rechtlicher Hinsicht deutlich an Relevanz gewonnen.

Auf die Problematik aufmerksam wurde die Öffentlichkeit zunächst
durch Fälle prominenter Stalking-Opfer, vornehmlich Film-, Musik- und
Sportstars. Im Laufe der Zeit berichtete die Presse jedoch auch zunehmend
über Fälle, in denen „Normalbürger“ durch Stalker1 belästigt wurden. Im
Vordergrund der Diskussion stand dabei regelmäßig die Frage, ob die be-
stehenden Gesetze den zum Teil massiv psychisch und physisch beein-
trächtigten Stalking-Opfern ausreichend Schutz gegenüber den Tätern ge-
währleisten.

Spezielle Anti-Stalking-Gesetze gab es in Deutschland lange Zeit nicht.
Polizei und Staatsanwaltschaften waren in einer Vielzahl von Fällen nicht
handlungsfähig. Betroffene beklagten daraufhin, nicht ernst genommen
und vom Staat im Stich gelassen zu werden. In den Bundesstaaten der
USA war man hier Deutschland einen großen Schritt voraus. Im Wesentli-
chen angestoßen durch einen tragischen Fall tödlichen Prominenten-Stal-
kings im Jahr 1989 (vgl. dazu näher Abschnitt C. I. 4., Fn. 155, dieser Ar-
beit), existierten dort bereits zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhun-
derts erste spezielle Anti-Stalking-Gesetze. In Deutschland war 2002 mit
Inkrafttreten des Gesetzes zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten
und Nachstellungen (kurz: Gewaltschutzgesetz)2 ein erster Schritt getan.
Allerdings wurden dieses Gesetz und die dazugehörige Verfahrensordnung
schon frühzeitig in Bezug auf Stalking-Fälle als unzureichend kritisiert3,

A.

1 Soweit in der vorliegenden Arbeit der Begriff des „Stalkers“ verwendet wird, be-
zieht sich dieser, soweit nicht anders dargestellt, in gleichem Maße sowohl auf
Frauen als auch auf Männer. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männ-
liche Form gewählt, die weibliche Form möge mitgedacht werden. Dasselbe gilt für
andere Personenbezeichnungen wie beispielsweise die des „Täters“.

2 Nachfolgend: GewSchG.
3 Vgl. Bettermann/Feenders – von Pechstaedt, S. 164 ff.; Bettermann/Feenders –

Gropp/von Pechstaedt, S. 172 ff.; Dreßing/Gass – von Pechstaedt, S. 101 ff.; Meyer
in ZStW 2003, 249, 269 ff.; von Pechstaedt in P&W 2002, 52; Frommel in NK
2005, 86 ff.; Fünfsinn in NK 2005, 82, 83; Kinzig in ZRP 2006, 255 ff.; Gazeas in
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wobei insbesondere Vertreter der Bundesländer Bayern und Hessen unter
geschickter Einbindung der Massenmedien auf die Schaffung eines geson-
derten Straftatbestandes drängten4. Der Druck auf Deutschland erhöhte
sich mit der Einführung eigenständiger Stalking-Straftatbestände durch di-
verse europäische Staaten wie Großbritannien, Irland, Belgien, die Nieder-
lande und Österreich5.

2007 schließlich kam dann mit dem Erlass des Gesetzes zur Strafbarkeit
beharrlicher Nachstellungen (auch „Anti-Stalking-Gesetz“ oder „Stalking-
Bekämpfungsgesetz“ genannt)6 auch in Deutschland der vielfach herbei-
gesehnte7Stalking-Straftatbestand. Wie lange eine Handlung noch hin-
nehmbare Belästigung ist und wann sie zur strafrechtlich relevanten Stal-
king-Handlung wird, bestimmt seitdem ein neuer Straftatbestand im Straf-
gesetzbuch8: § 238 StGB – Nachstellung. Daneben sollten Ergänzungen in
der Strafprozessordnung9 und Änderungen im GewSchG die Handhabe
mit Stalking-Tätern erleichtern.

Knapp zehn Jahre nach In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Strafbarkeit
beharrlicher Nachstellungen hat der Gesetzgeber nun aus Opferschutzge-
sichtspunkten mit dem Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nach-
stellungen eine Reform der Anti-Stalking-Normen auf den Weg gebracht.
Im Mittelpunkt steht dabei die Umgestaltung des § 238 Abs. 1 StGB in ein
Eignungsdelikt.

In der vorliegenden Abhandlung wird die Entwicklung der Rechtslage
in Deutschland in Bezug auf die Strafbarkeit von Stalking-Handlungen un-
ter Berücksichtigung eines Zeitfensters dargestellt, dass von den 90er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart im Jahre 2017 reicht. Den
Schwerpunkt der Arbeit bilden zum einen die Auseinandersetzung mit den
2007 eingeführten Anti-Stalking-Normen und ihren Auswirkungen in den

KJ 2006, 247, 268; Kerbein/Pröbsting in ZRP 2002, 76, 78; Kinzig/Zander in JA
2007, 481 ff.; kritisch später auch: Smishek, S. 140 f., 200 f., 279; Krüger, 1. Aufl. –
Müller, S. 65 ff.

4 Vgl. Neubacher/Seher in JZ 2007, 1029.
5 Vgl. hierzu: Sadtler, S. 125 ff.; von Pechstaedt, S. 69 ff.
6 In Kraft getreten zum 31.03.2007, vgl. BGBl. 2007, Teil I Nr. 11, S. 354 f.
7 Vgl. die Abhandlungen von von Pechstaedt und Smischek, die sich schon vor 2007

für die Schaffung spezieller Anti-Stalking-Normen aussprachen: von Pechstaedt,
S. 158 ff.; Smischek, S. 348 ff.

8 Nachfolgend: StGB.
9 Nachfolgend: StPO.

A. Einleitung
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vergangenen zehn Jahren, zum anderen die Analyse und Bewertung der
Änderungen durch die aktuelle Reform.

Insoweit stellt sich eine Fülle von Fragen, unter anderem: Welche
Schwachstellen haben die Anti-Stalking-Normen? Welche Probleme erge-
ben sich insbesondere aufgrund der Vielgestaltigkeit des Stalkings bei der
Normgestaltung? Inwieweit bestehen verfassungsrechtliche Bedenken? Ist
es möglich, einen hinreichenden Schutz von Stalking-Opfern zu erreichen,
ohne Gefahr zu laufen, dass die Normgestaltung nicht mehr dem Be-
stimmtheitsgrundsatz gemäß Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes10 genügt?
Kann und muss der Straftatbestand des § 238 StGB insbesondere sämtli-
che vorstellbaren Stalking-Handlungen, auch im Bereich des sogenannten
milden Stalkings11, abdecken? Inwieweit dient das Gesetz zur Verbesse-
rung des Schutzes gegen Nachstellungen tatsächlich der Optimierung des
Opferschutzes? Auf all diese Fragen soll diese Arbeit Antworten geben.

Nachtrag im Rahmen der Drucklegung:

Im Zeitpunkt der Einreichung dieser Arbeit am 20.02.2017 war das Gesetz
zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen noch nicht in Kraft
getreten, das Gesetzgebungsverfahren allerdings so weit durchlaufen, dass
der finale Wortlaut des beschlossenen Gesetzes Berücksichtigung finden
konnte.

Dementsprechend wird – insbesondere in den Abschnitten D. und E. –
die bisherige Rechtslage noch als aktuell dargestellt, während die Ände-
rungen durch das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstel-
lungen – insbesondere in Abschnitt F. – als „beschlossen“ bezeichnet wer-
den.

Mittlerweile ist das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nach-
stellungen am 10.03.2017 in Kraft getreten. Damit stellen die unter Ab-
schnitt F. II. dieser Arbeit aufgeführten Modifikationen nunmehr die aktu-
elle Gesetzesfassung dar.

10 Nachfolgend: GG.
11 Mildes Stalking betrifft im Wesentlichen die Fälle, die bis 2007 nicht von den

Straftatbeständen des Strafgesetzbuches erfasst wurden, zum Beispiel uner-
wünschte Kommunikation, Belästigung durch ständiges Auflauern und Verfolgen,
vgl. Abschnitt B. II. 2 dieser Arbeit.
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Grundlagen

Für das bessere Verständnis der Normen, die die Nachstellung betreffen,
und ihrer Beurteilung ist eine Erläuterung des Phänomens „Stalking“ aus
psychologischer und soziologischer Sicht unerlässlich. Diesem Ziel soll
der folgende Abschnitt dienen.

Der Begriff des „Stalkings“ und das Problem seiner Definition

Herleitung

Das jedermann bekannte Wort „Stalking“ ist kein deutschstämmiges Wort.
Es wurde aus dem englischen Sprachraum übernommen und „einge-
deutscht“. So bezeichnet beispielsweise der schottisch-gälische Begriff
„stalcaire“ den Jäger oder Falkner12. Das aus dem Jägerjargon stammende
englische Verb „to stalk“ bedeutet übersetzt „(einher-)stolzieren“, „belästi-
gen“, „belauern“, „auf die Jagd gehen“, „sich (an das Wild) heranpir-
schen“, „sich anschleichen“, „verfolgen“13. Ein Stalker ist demnach nichts
anderes als ein Jäger, der sich auf der Pirsch befindet. Er erkundet das
Umfeld und die Lebensgewohnheiten seines das wehrlose Wild darstellen-
den Opfers und verfolgt und bedrängt dieses gegen dessen Willen.

Definitionsversuche

Wer sich auf die Suche nach „der“ Definition für Stalking begibt, wird
kläglich scheitern. Weltweit existieren unzählige unterschiedliche Defini-

B.

I.

1.

2.

12 Vgl. http://www.castlestalker.com/wp/ (Stand: 20.02.2017) und https://de.wikipedi
a.org/wiki/Castle_Stalker (Stand: 20.02.2017): In Argyll in Schottland existiert
seit dem 14. Jahrhundert sogar eine Burg namens „Caisteal an Stalcaire“ bzw.
„Castle Stalker“ (bekannt aus den Filmen Monty Phyton – Die Ritter der Kokos-
nuss und Highlander – Endgame).

13 Vgl. http://dict.leo.org/englisch-deutsch/stalk (Stand: 20.02.2017); Hoffmann, S. 1;
Sadtler, S. 25; Buß, S. 1; Dreßing/Kühner/Gass in FPR 2006, 176; Utsch, S. 6;
Drawe/Oetken, S. 15.
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tionen, sowohl medizinisch-psychologischer als auch rechtlicher Art. Im
Folgenden sollen die wohl bekanntesten dargestellt werden.

Frühe Ansätze und weitere Entwicklung

Erste wissenschaftliche Definitionen aus den 90er Jahren des letzten Jahr-
hunderts beschreiben Stalking beispielsweise als ein „gegen eine bestimm-
te Person gerichtetes abnorm langfristiges Muster der Bedrohung oder Be-
lästigung“14 oder als „die vorsätzliche, böswillige und wiederholte Verfol-
gung und Belästigung einer anderen Person, die deren Sicherheit be-
droht“15.

Seither wurden ausgehend vom Kernbegriff der „obsessiven Verfol-
gung“16 diverse unterschiedliche, teils verallgemeinernde, teils konkreti-
sierende Definitionen formuliert. In unterschiedlicher Weise wurden psy-
chologische Aspekte und gewisse Verhaltensweisen in den Vordergrund
gestellt, wobei oft auch an die Intensität und Dauer gewisse Anforderun-
gen gestellt wurden, die wiederum variierten17. Entsprechend dieser Ent-
wicklung fordern die weltweit existierenden Stalking-Tatbestände von
Staat zu Staat – teilweise auch von Gliedstaat zu Gliedstaat innerhalb ei-
nes Staates (z. B. in den USA) – unterschiedliche Merkmale für die Be-
gründung der Strafbarkeit18.

Begriffsbestimmungen deutscher Juristen

Als wohl erster deutscher Jurist unternahm von Pechstaedt 1999 einen De-
finitionsversuch im Rahmen der Bestimmung des Untersuchungsgegen-
standes seiner Dissertation. Er beschrieb Stalking als „komplexes Verhal-
ten desjenigen, der zielgerichtet eine andere Person, die er begehrt und mit

a)

b)

14 Vgl. Zona/Sharma/Lane in JOFS 1993, 894, 896: „an abnormal long term pattern
of threat or harassment directed toward a specific individual“.

15 Vgl. Meloy/Gothard in AJP 1995, 258: „Stalking is typically defined as the will-
ful, malicious, and repeated following and harassing of another person that threat-
ens his or her safety“.

16 „Obsessional following“ nach Meloy/Gothard in AJP 1995, 258; vgl. a. Meloy –
Meloy, S. 2.

17 Vgl. Hoffmann, S. 1 ff.; Sadtler, S. 27 f.
18 Vgl. von Pechstaedt, S. 18 ff.; Sadtler, S. 27 f.
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der er eine mehr oder weniger intime Beziehung eingehen, aufrechterhal-
ten oder wiederaufleben lassen will, welche aber seine Zuneigung nicht
(mehr) erwidert, durch die unterschiedlichsten Handlungen terrorisiert,
einschüchtert, ängstigt und dadurch nicht selten deren Psyche stark in Mit-
leidenschaft zieht“19.

Im Laufe der Zeit fanden sich auch in Deutschland zahlreiche unter-
schiedliche juristische Umschreibungen des Phänomens.

Smishek näherte sich der Definitionsproblematik im Jahre 2006 zu-
nächst mit einer „universell-interimistischen“ Definition als Grundlage für
eine spätere Konkretisierung. Sie umreißt in diesem Zusammenhang Stal-
king „vorläufig abstrakt-generell“ als ein „Verhalten, welches das perma-
nente Verfolgen und Nachstellen einer anderen Person gegen deren Willen
über einen längeren Zeitraum beschreibt“20.

Gut zehn Jahre nach von Pechstaedts erstem Ansatz beschrieb Sadtler
2009 Stalking als „die intensive Verfolgung, Behelligung und Belästigung
eines anderen Menschen durch indirekte oder direkte Einzelhandlungen
der Kontaktaufnahme, die gegen dessen Willen stattfinden und durch die
dessen subjektives Empfinden beeinträchtigt wird“21.

Der Begriff der „Nachstellung“ in § 238 StGB und § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2
lit. b GewSchG

Im Gesetzestext von § 238 StGB sowie im „Stalking-Passus“22 in § 1
Abs. 2 S. 1 Nr. 2 lit. b GewSchG taucht das Wort „Stalking“ nicht auf.
Vielmehr ist von unbefugter beziehungsweise widerrechtlicher „Nachstel-
lung“ die Rede.

3.

19 Von Pechstaedt, S. 1.
20 Smishek, S. 59.
21 Sadtler, S. 38 unter Verweis auf Balloff in P&W 2007, 4, 5; Endrass/Rossegger/

Noll/Urbaniok in MSchrKrim 2007, 1; Knoller, S. 12; Kühner/Gass/Dreßing in
PPmP 2006, 336; Matthias-Bleck, S. 7 f.; Valerius in JuS 2007, 319; Vander in
KritV 2006, 81, 82; Bettermann/Feenders – Voß, S. 37.

22 Hoffmann, S. 159.
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„Unbefugte Nachstellung“ als Synonym zum „Stalking“

Der Gesetzgeber hat die Bezeichnung der „unbefugten Nachstellung“ be-
wusst als deutsches Synonym zum englischen Begriff „Stalking“ gewählt,
um Anglizismen zu vermeiden23. Im Hinblick darauf, dass gemäß § 184
S. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes24 die Gerichtssprache deutsch ist, ist
dies der korrekte Weg, auch wenn sich der Begriff des „Stalkings“ mittler-
weile in Deutschland etabliert hat und eher selten das Wort „Nachstellung“
verwendet wird, was bereits ein kurzer Blick auf das Literaturverzeichnis
zu dieser Arbeit eindrucksvoll verdeutlicht25.

Keine Legaldefinition in § 238 StGB oder § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b
GewSchG

Dem Wortlaut des 2007 eingeführten § 238 Abs. 1 StGB zufolge liegt eine
„unbefugte Nachstellung“ – und damit Stalking – vor, soweit die Lebens-
gestaltung einer Person durch bestimmte, nicht abschließend benannte be-
harrliche Handlungen des Täters schwerwiegend beeinträchtigt wird. Die
Norm stellt damit auf zu missbilligende Verhaltensweisen von Stalkern ab,
enthält jedoch keine Legaldefinition.

§ 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 lit. b GewSchG knüpft hinsichtlich des „wider-
rechtlichen Nachstellens“ nicht an bestimmte Verhaltensweisen des Stal-
kers an. Wann ein „Nachstellen“ im Sinne dieser Norm vorliegen soll,
wird nicht näher bestimmt. Als weitere Handlungsalternative wird die Ver-
folgung unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln angeführt.
Klargestellt wird nur, dass die Handlungen vorsätzlich, wiederholt und ge-

a)

b)

23 BT-Drucks. 16/575, S. 7; Krüger, 2. Aufl. – Krüger, S. 100; Seiler, S. 5.
24 Nachfolgend: GVG.
25 Insbesondere die Medien bevorzugen das Schlagwort „Stalking“, weil die Bevöl-

kerung das Phänomen mit diesem Begriff wohl eher verbinden kann, als mit dem
Begriff der „Nachstellung“. Nicht zuletzt dürfte auch das Klangbild eine Rolle
spielen. Insbesondere bei der Substantivierung erscheint die Bezeichnung „der
Nachsteller“ / „die Nachstellerin“ gegenüber „der Stalker“ / „die Stalkerin“ als un-
gewöhnlich. Vgl. hierzu insg. auch Krüger, 2. Aufl. – Krüger, S. 100; das gleiche
Phänomen zeigt sich auch in Bezug auf den Gebrauch des Wortes „Mobbing“, vgl.
Drawe/Oetken, S. 15, 17.
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